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Mitteilung 
 

 

Bewertung des Praxisunterrichtes  

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 469 vom 01.06.2021 (siehe Anlage) wurden Richtlinien für die 

Bewertung von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe, die dem Unterricht in Präsenz nicht folgen, 

genehmigt. 

Absatz 3 des Anhang A dieses Beschlusses legt fest, dass die Bewertung im Rahmen des Unterrichtes in 

den verschiedenen Formen des Lernens dieselben rechtlichen Wirkungen wie die Bewertung im 

Präsenzunterricht hat. Diese Bestimmung bezieht sich in erster Linie auf die im Rahmen des 

Fernunterrichtes erhobenen Bewertungen und stellt diese jenen des Präsenzunterrichtes in jeder Hinsicht 

gleich. Es handelt sich hierbei um die Rezeption einer analogen Bestimmung auf nationaler Ebene. 

Die Absätze 1 und 2 von Anhang A des oben zitierten Beschlusses betreffen die Bewertung des 

Praxisunterrichtes. Dies sind in erster Linie für die Schulen der Berufsbildung konzipiert, können aber auch 

für entsprechende Situationen von Praxisunterricht an den Gymnasien und Fachoberschulen angewandt 

werden. Die Regelung sieht vor, dass für jene Schüler*innen, die nicht an dem vom Südtiroler 

Sanitätsbetrieb organisierten Pilotprojekt zum Monitoring der Verbreitung der SARS-CoV-2-Infektion 

(Nasenflügeltests) teilnehmen und sich daher weiterhin im Fernunterricht befinden, der Klassenrat im 

Rahmen der Jahresbewertung überprüft, ob aufgrund der vorliegenden Bewertungselemente über das 

gesamte Schuljahr eine Bewertung des Praxisunterrichtes vorgenommen werden kann. Sollte dies aufgrund 

fehlender Bewertungselemente nicht möglich sein, werden die Bewertung und die Formulierung des 

Gesamturteils durch einen entsprechenden Beschluss des Klassenrates für das Schuljahr 2020/21 

ausgesetzt. Das Erreichen der Kompetenzziele für den praktischen Unterricht wird mit Hilfe geeigneter 

Leistungserhebungen vor Beginn des folgenden Schuljahres überprüft. Anschließend erfolgen die 

Bewertung und die Formulierung des Gesamturteils für das Schuljahr 2020/21 durch den zuständigen 

Klassenrat. Dies muss jedenfalls innerhalb 31.08.2021 erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Bildungsdirektor 

Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
 
Anlage: Beschluss der Landesregierung Nr. 469 vom 01.06.2021 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SIGRUN FALKENSTEINER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FLKSRN75L71B220D

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  10aad33

unterzeichnet am / sottoscritto il:   01.06.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 01.06.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 01.06.2021
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